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Das Heilpädagogische Zentrum Hohenrain / Luzern sucht auf das Schuljahr 2006/07

eine Primarlehrperson (idealerweise 100%) als Klassenleitung auf der Mittelstufe

Ihre Aufgabe:

Sie unterrichten eine mehrstufige Kleingruppe gehörloser Lernender (6 Kinder) auf der Basis des Regelschulcurricu-

lums, jedoch mehrheitlich mittels individueller Lernziele.

Ihr Profil:
Sie sind ausgebildet im Schwerpunkt Schwerhörigen- und Gehörlosenpädagogik oder Sie sind bereit, Ihre Ausbildung

in Schulischer Heilpädagogik um die entsprechenden Module an der HfH Zürich zu ergänzen.

Wir suchen eine Lehrperson mit pädagogischem Feingefühl, Geduld und Ideenreichtum bei der Wissensvermittlung, die

gern in einem pädagogischen Team arbeitet und über mehrjährige Berufserfahrung verfügt.

Unser Angebot:
Wir bieten Ihnen eine herausfordernde Aufgabe in einem interessanten und anspruchsvollen Arbeitsfeld. Es erwartet
Sie an einem modern organisierten und attraktiv gelegenen Arbeitsort ein aufgeschlossenes und engagiertes Team.

Eine ausführliche Einweisung in Ihr neues Tätigkeitsfeld ist selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Medienmitteilung pro audito Schweiz

Die IV ersetzt verlorene Hörgeräte nicht mehr pro audito Schweiz
ORGANISATION

Seit die IV-Stellen verloren gegangene Hörgeräte nicht mehr ersetzen, müssen fUR HENSCHEN MIT """""""en
hörbehinderte Menschen oft tief in die eigene Tasche greifen oder eine Versicherung

abschliessen. Das tun erst wenige.
Es braucht nur ein bisschen Unaufmerksamkeit und schon hat man sein Hörgerät verloren. Hörgeräte aber sind teuer und
mancher Hörgeräteträger kann sich ein neues Hörgerät nicht leisten, da die Sozialversicherungen (IV, Unfall- und

Militärversicherung) verlorene Hörgeräte nicht mehr ersetzen.

Neue Lösung bringt Vorteile

pro audito Schweiz, der Verband für Menschen mit einer Hörbehinderung, hat deshalb nach einer neuen Lösung gesucht.
Seit kurzem ist es möglich, den Verlust durch eine preisgünstige Hörgeräteversicherung «abzufedern», pro audito Schweiz

hat zusammen mit der Gesellschaft Die Mobiliar, Versicherungen & Vorsorge, ein neues, vorteilhaftes Versicherungsangebot

geschaffen.

pro audito Schweiz beurteilt die ersten Erfahrungen mit der neuen Mobiliar-Hörgeräteversicherung als sehr gut. Erstaunlich

ist jedoch, dass erst wenige Menschen mit Hörgerät von diesem Angebot Gebrauch gemacht haben. Dabei deckt diese

schweizweit einzige Hörgeräteversicherung Verlust durch Diebstahl, Abhandenkommen oder Verlieren ab, ebenso
Beschädigungen oder Zerstörungen infolge gewaltsamer äusserer Einwirkung, wobei die übliche Sorgfaltspflicht vorausgesetzt
wird. Für die günstige einmalige Prämie von 75 Franken pro l'ooo Franken versichertem Wert sind die Hörgeräte während

fünf Jahren vor Verlust geschützt.

Die Sozialversicherungen (IV, Unfall- und Militärversicherung) selbst richten sich jetzt nach den sehr strengen Richtlinien

der IV-Stelle des Kantons St. Gallen. Danach müssen Hörgeräte aussergewöhnlich sorgfältig, etwa wie Schmuck oder teure

Wertsachen, behandelt und aufbewahrt werden. Verliert man sein Hörgerät oder bewahrt es nicht ganz genau nach der
Vorschrift der IV auf, müssen Hörgeräteträger den Ersatz der Geräte selbst bezahlen, genau wie bisher schon die Hörgeräteträger

im AHV-Alter. Deshalb rät pro audito Schweiz den Abschluss einer preisgünstigen privaten Versicherung.

Zürich, Ende März 2006
Weitere Informationen:
Pro audito Schweiz, Zentralsekretariat, Feldeggstrasse 69, 8032 Zürich
Tel. 044 363 12 00, Fax 044 363 13 03, info@pro-audito.ch, www.pro-audito.ch


	...

